
Auszug aus der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen  
Ärztinnen und Ärzte – MBO-Ä 1997 – in der Fassung der Beschlüsse des 

114. Deutschen Ärztetages 2011 in Kiel 

 

4.  Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten  

 

§ 30  

Ärztliche Unabhängigkeit  

Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, in allen vertraglichen und sonstigen 
beruflichen Beziehungen zu Dritten ihre ärztliche Unabhängigkeit für die 
Behandlung der Patientinnen und Patienten zu wahren.  

 

§ 31  

Unerlaubte Zuweisung  

(1)  Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, für die Zuweisung von Patientin-
nen und Patienten oder Untersuchungsmaterial oder für die Verordnung oder 
den Bezug von Arznei- oder Hilfsmitteln oder Medizinprodukten ein Entgelt 
oder andere Vorteile zu fordern, sich oder Dritten versprechen oder gewäh-
ren zu lassen oder selbst zu versprechen oder zu gewähren.  

(2)  Sie dürfen ihren Patientinnen und Patienten nicht ohne hinreichenden Grund 
bestimmte Ärztinnen oder Ärzte, Apotheken, Heil- und Hilfsmittelerbringer 
oder sonstige Anbieter gesundheitlicher Leistungen empfehlen oder an diese 
verweisen.  

 

§ 32  

Unerlaubte Zuwendungen  

(1)   Ärztinnen und Ärzten ist es nicht gestattet, von Patientinnen und Patienten oder 
Anderen Geschenke oder andere Vorteile für sich oder Dritte zu fordern oder sich 
oder Dritten versprechen zu lassen oder anzunehmen, wenn hierdurch der 
Eindruck erweckt wird, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entscheidung 
beeinflusst wird. Eine Beeinflussung ist dann nicht berufswidrig, wenn sie einer 
wirtschaftlichen Behandlungs- oder Verordnungsweise auf sozialrechtlicher 
Grundlage dient und der Ärztin oder dem Arzt die Möglichkeit erhalten bleibt, aus 
medizinischen Gründen eine andere als die mit finanziellen Anreizen verbundene 
Entscheidung zu treffen.  

 (2)  Die Annahme von geldwerten Vorteilen in angemessener Höhe ist nicht be-
rufswidrig, sofern diese ausschließlich für berufsbezogene Fortbildung ver-
wendet werden. Der für die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Fortbil-
dungsveranstaltung gewährte Vorteil ist unangemessen, wenn er über die 
notwendigen Reisekosten und Tagungsgebühren hinausgeht.  

  



(3)  Die Annahme von Beiträgen Dritter zur Durchführung von Veranstaltungen 
(Sponsoring) ist ausschließlich für die Finanzierung des wissenschaftlichen 
Programms ärztlicher Fortbildungsveranstaltungen und nur in angemesse-
nem Umfang erlaubt. Das Sponsoring, dessen Bedingungen und Umfang 
sind bei der Ankündigung und Durchführung der Veranstaltung offen zu le-
gen.  

 

§ 33  

Zuwendungen bei vertraglicher Zusammenarbeit  

Soweit Ärztinnen und Ärzte Leistungen für die Hersteller von Arznei- oder Hilfsmitteln 
oder Medizinprodukten oder die Erbringer von Heilmittelversorgung erbringen (z.B. 
bei Anwendungsbeobachtungen), muss die hierfür bestimmte Vergütung der er-
brachten Leistung entsprechen. Die Verträge über die Zusammenarbeit sind 
schriftlich abzuschließen und sollen der Ärztekammer vorgelegt werden. 


